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forderung führen (OG-Urteil vom 10. 12. 
1970/ZMSt 6/70).
Eine Duldung von Vorschriften Verlet
zungen durch den Vorgesetzten kann 
auch darin bestehen, daß er zwar auf das 
vorschriftswidrige Verhalten des Unter
stellten reagiert, jedoch nicht im erfor
derlichen Umfange und mit dem gebote
nen Nachdruck. Der Tatbestand darf 
nicht angewandt werden, wenn Pflicht
verletzungen von Vorgesetzten vorlie
gen, die in keinem objektiven Zusam
menhang zum vorschriftswidrigen Ver
halten des Unterstellten und den 
dadurch herbeigeführten Folgen stehen 
(OG-Urteil vom 11.6. 1970/ZMSt 4/70).

4. Nachlässigkeit im Dienst wird 
immer dann vorliegen, wenn der Täter 
trotz gebotener Möglichkeit zum pflicht
gemäßen Verhalten sich über seine mili
tärischen Pflichten hinwegsetzt. Inso
fern ist die Nachlässigkeit von einer be
stimmten Grundhaltung des Täters zu 
seinen militärischen Pflichten gekenn
zeichnet.

5. Pflichtvergessenheit ist die Verlet
zung der obliegenden Dienstpflichten 
durch einmaliges oder wiederholtes 
Handeln. Sie wird vor allem dann vor
liegen, wenn der Täter sich trotz ge
botener Möglichkeit und Notwendigkeit 
von seinen Pflichten nicht überzeugt 
und infolgedessen pflichtwidrig han
delt.
Sowohl Pflichtvergessenheit als auch 
Nachlässigkeit beziehen sich nicht nur 
auf Pflichten aus den Dienstvorschrif
ten, sondern auf die Gesamtheit der 
militärischen Pflichten.

6. Es muß stets ein militärisches Vor
gesetztenverhältnis bestehen. Fehlt die
ses, kommt § 269 nicht zur Anwendung. 
§ 269 nimmt nur auf die Dienstvor
schriften Bezug. Andere mögliche mili
tärische Bestimmungen (Befehle, Direk
tiven, Instruktionen usw.) oder Weisun
gen fallen nicht darunter. Die militäri
schen Vorschriften sind ihrem Wesen

nach u. a. militärische Gebotsnormen 
zum Schutze von Leben und Gesundheit 
und zur Gewährleistung der Gefechts
bereitschaft.

7. Durch die Handlung des Unter
stellten müssen schwere Folgen einge
treten sein.
Soweit auf Folgen für das Leben und 
die Gesundheit Bezug genommen wird, 
handelt es sich um den Tod eines oder 
mehrerer Menschen, die erhebliche Ge
sundheitsschädigungen einer oder meh
rerer Personen, vgl. § 193 Abs. 2 u. 3, 
Anm. 9 u. 10, oder um die Verletzung 
einer Vielzahl von Personen, vgl. § 118 
Anm. 2. Bei den Geschädigten kann es 
sich sowohl um Militär- als auch um 
andere Personen handeln.
Schwere Folgen für die Gefechtsbereit
schaft oder Kampffähigkeit werden ins
besondere gegeben sein, wenn ein 
dauernder oder zeitweiliger Personal
ausfall in größerem Umfange eintritt, 
es zu Zerstörungen, Beschädigungen, 
Verlusten oder sonstigem Ausfall bedeu
tender Kampftechnik kommt, die be
fohlenen Einsatzkoeffizienten für die 
Kampftechnik nicht erreicht werden 
oder eine größere Desorganisation des 
Dienstbetriebes eintritt (vgl. § 259 
Anm. 4).

8. Strafrechtliche Verantwortlichkeit 
setzt Vorsatz voraus. Hinsichtlich der 
Folgen ist Fahrlässigkeit erforderlich. 
Der Täter muß sich seines Vorgesetz
tenverhältnisses bewußt sein und wis
sen, daß seine Unterstellten Dienstvor
schriften verletzen, und er die Möglich
keit und Pflicht hat, ein vorschrifts
mäßiges Verhalten der Unterstellten 
durchzusetzen. Ein strafbares fahrläs
siges Handeln des Unterstellten (z. B. 
Verursachen einer fahrlässigen Tötung 
durch Verletzung der Dienstvorschrif
ten) begründet dessen eigene strafrecht
liche Verantwortlichkeit. Der Vorge
setzte wird jedoch dadurch von einer 
strafrechtlichen Verantwortung wegen 
Verletzung der Dienstaufsichtspflicht
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